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Verordnung 
vom 15. November 2011 

über das zentrale Visa-Informationssystem 
und das nationale Visumsystem (Visa-

Informationssystem-Verordnung; VISV) 

Aufgrund von Art. 74e des Gesetzes vom 17. September 2008 über 
die Ausländer (Ausländergesetz; AuG), LGBl. 2008 Nr. 311, in der Fas-
sung des Gesetzes vom 16. März 2011, LGBl. 2011 Nr. 177, verordnet die 
Regierung: 

I. Allgemeine Bestimmungen 

Art. 1 

Gegenstand 

Diese Verordnung regelt: 
a) die Verantwortung für das nationale Visumsystem (N-VIS) und dessen 

Architektur; 
b) die Zugriffsberechtigungen und die Zuständigkeiten der Behörden in 

Bezug auf das N-VIS; 
c) die Zugriffsberechtigungen der Behörden in Bezug auf das zentrale 

Visa-Informationssystem (C-VIS); 
d) die im N-VIS erfassten Daten; 
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e) die als zentrale Zugangsstelle im Sinne des Art. 3 Abs. 3 des Beschlusses 
2008/633/JI des Rates vom 23. Juni 2008 über den Zugang der be-
nannten Behörden der Mitgliedstaaten und von Europol zum Visa-
Informationssystem (VIS) für Datenabfragen zum Zwecke der Ver-
hütung, Aufdeckung und Ermittlung terroristischer und sonstiger 
schwerwiegender Straftaten (ABl. L 218 vom 13.8.2008, S. 129) zu-
ständige Einheit der Landespolizei; 

f) das Verfahren zur Übermittlung von Daten des C-VIS durch die 
zentrale Zugangsstelle an die berechtigten Behörden; 

g) den Katalog der Straftaten nach Art. 74a Abs. 2 Bst. c und Abs. 3 
AuG; 

h) die Bearbeitung und die Aufbewahrungsdauer der Daten; 
i) die Rechte der betroffenen Personen; 
k) die Bekanntgabe von Daten an Drittstaaten oder internationale Orga-

nisationen; und 
l) die Modalitäten der Datensicherheit. 

Art. 2 

Begriffe und Bezeichnungen 

1) Im Sinne dieser Verordnung gelten als: 
a) "Schengen-Staat": ein Staat, der an den Schengen-Besitzstand gebunden 

ist; 
b) "Dublin-Staat": ein Staat, der an den Dublin-Besitzstand gebunden ist; 
c) "Drittstaat": ein Staat, der weder Mitgliedstaat der Europäischen Union 

(EU) noch der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) ist. 

2) Unter den in dieser Verordnung verwendeten Personenbezeich-
nungen sind Angehörige des männlichen und weiblichen Geschlechts zu 
verstehen. 



3 

II. Verantwortung für das N-VIS, Architektur des  
N-VIS und VIS-Mail 

Art. 3 

Verantwortung für das N-VIS 

1) Das Ausländer- und Passamt trägt die Verantwortung für das N-VIS. 

2) Es legt in einem Bearbeitungsreglement namentlich die Massnahmen 
fest, die zur Gewährleistung des Datenschutzes und der Datensicherheit 
notwendig sind. 

Art. 4 

Architektur des N-VIS und Datenübermittlung ans C-VIS 

1) Das N-VIS enthält die Daten zu jedem zulässigen Visumgesuch. 

2) Die nach Massgabe der Verordnung (EG) Nr. 767/2008 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 9. Juli 2008 über das Visa-
Informationssystem (VIS) und den Datenaustausch zwischen den Mit-
gliedstaaten über Visa für einen kurzfristigen Aufenthalt (VIS-Verordnung) 
(ABl. L 218 vom 13.8.2008, S. 60) erfassten Daten werden über das N-VIS 
automatisch an das C-VIS übermittelt. 

3) Sämtliche Änderungen oder Löschungen von Daten, die nach Mass-
gabe der VIS-Verordnung erfasst wurden, werden über das N-VIS auto-
matisch an das C-VIS übermittelt. 

Art. 5 

Konsultationsersuchen 

1) Das Ausländer- und Passamt empfängt und übermittelt Konsulta-
tionsersuchen nach Art. 16 der VIS-Verordnung und Art. 22 der Verord-
nung (EG) Nr. 810/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 13. Juli 2009 über einen Visakodex der Gemeinschaft (Visakodex) 
(ABl. L 243 vom 15.9.2009, S. 1); es übermittelt das Konsultationsersu-
chen mit dem entsprechenden System an die um Konsultation ersuchen-
den Schengen-Staaten. 
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2) Dieses Verfahren gilt ebenfalls für den Informationsaustausch über 
die Erteilung von Visa mit einer räumlich beschränkten Gültigkeit, für 
die Übermittlung sonstiger Mitteilungen im Rahmen der konsularischen 
Zusammenarbeit sowie für die Ersuchen um Übermittlung von Unterla-
gen im Zusammenhang mit dem Visumgesuch oder von Kopien dieser 
Unterlagen in elektronischer Form nach Art. 16 Abs. 3 der VIS-Verord-
nung. 

3) Das Ausländer- und Passamt kommuniziert über VIS-Mail. 

Art. 6 

VIS-Mail 

1) VIS-Mail ist ein Kommunikationssystem zur Übermittlung von 
Informationen zwischen den Staaten, für die die VIS-Verordnung in Kraft 
getreten ist, über die Infrastruktur des Visa-Informationssystems. 

2) Das System VIS-Mail darf zur Übermittlung folgender Arten von 
Informationen verwendet werden: 
a) Mitteilungen zur konsularischen Zusammenarbeit und zu den Ersu-

chen um Belege; 
b) Mitteilungen zu unrichtigen Daten; 
c) von einem Gesuchsteller erworbenes Bürgerrecht eines Mitgliedstaates. 

III. Eingabe von Daten durch das Ausländer- und 
Passamt 

Art. 7 

Eingabe der Daten 

1) Ist ein Visumgesuch nach Art. 19 des Visakodex zulässig, so gibt 
das Ausländer- und Passamt nach den Art. 8 bis 14 der VIS-Verordnung 
die Daten der Kategorie I nach dem Anhang und, je nach Verlauf des 
Verfahrens, die Daten der Kategorien II bis VI nach dem Anhang ein. 
Diese Daten werden nach Art. 4 Abs. 2 an das C-VIS übermittelt. 

2) Das Ausländer- und Passamt gibt zudem die Daten der Kategorie VII 
nach dem Anhang ein. Diese Daten werden nicht an das C-VIS übermittelt. 
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Art. 8 

Dateninhaber 

1) Das Ausländer- und Passamt ist Inhaber der Daten, die es bei der 
Erfassung eines Visumgesuchs eingegeben hat. 

2) Die Daten, die bei einem Entscheid zur Visumerteilung oder bei 
Verlängerung des Visums eingegeben werden, hat ebenfalls das Ausländer- 
und Passamt inne. 

IV. Zugriffsberechtigungen 

Art. 9 

Zugriff zum N-VIS 

1) Das Ausländer- und Passamt und die Landespolizei haben zur Er-
füllung ihrer Aufgaben Zugriff zu den Daten des N-VIS. 

2) Die Abfrage- und Zugriffsberechtigungen der einzelnen Organisa-
tionseinheiten werden in einem Bearbeitungsreglement nach Art. 3 Abs. 2 
geregelt. 

Art. 10 

Abfrage des C-VIS 

1) Daten des C-VIS abfragen können: 
a) das Ausländer- und Passamt: 

1. im Rahmen der Aufgaben im Bereich Visa; 
2. zur Bestimmung des für die Prüfung eines Asylgesuchs zuständigen 

Dublin-Staates; 
3. zur Prüfung der Asylgesuche, über die Liechtenstein entscheiden 

muss; 
b) die Landespolizei: 

1. zur Verifizierung der Identität des Visuminhabers oder der Echt-
heit des Visums oder zur Klärung der Frage, ob die Vorausset-
zungen für eine Einreise in das Hoheitsgebiet von Liechtenstein 
oder für den dortigen Aufenthalt erfüllt sind; 



6 

2. zur Identifikation sämtlicher Personen ohne Visum, welche die 
Voraussetzungen für die Einreise in das Hoheitsgebiet von Liech-
tenstein oder für den dortigen Aufenthalt nicht oder nicht mehr 
erfüllen. 

2) Zentrale Zugangsstelle nach Art. 74a Abs. 2 Bst. c AuG ist der 
Fachbereich Internationale Polizeikooperation bei der Landespolizei, 
Abteilung Kommandodienste. Dieser kann Daten des C-VIS zum Zwecke 
der Verhütung, Aufdeckung oder Ermittlung terroristischer oder sonstiger 
schwerer Straftaten im Sinne des Beschlusses 2008/633/JI des Rates ab-
fragen. 

3) Die Abfrageberechtigungen der einzelnen Organisationseinheiten 
werden in einem Bearbeitungsreglement nach Art. 3 Abs. 2 geregelt. 

V. Zugriffsberechtigung zum C-VIS über die zentrale 
Zugangsstelle 

Art. 11 

Verfahren und Bedingungen für den Erhalt der Daten 

1) Die Abteilung Kriminalpolizei der Landespolizei ist im Sinne von 
Art. 74a Abs. 3 AuG berechtigt, zur Verhütung, Aufdeckung oder Ermitt-
lung terroristischer oder sonstiger schwerer Straftaten im Sinne des Be-
schlusses 2008/633/JI bei der zentralen Zugangsstelle (Art. 10 Abs. 2) 
bestimmte Daten des C-VIS zu beantragen; der Antrag ist zu begründen. 

2) Als terroristische oder sonstige schwere Straftaten im Sinne des Be-
schlusses 2008/633/JI gelten Straftaten im Sinne des Anhangs zum Polizei-
gesetz und des Rahmenbeschlusses 2002/475/JI des Rates vom 13. Juni 
2002 zur Terrorismusbekämpfung (ABl. L 164 vom 22.06.2002, S. 3). 

3) Die Landespolizei erlässt unter Berücksichtigung der Vorgaben des 
Beschlusses 2008/633/JI Dienstanweisungen über das Verfahren. 

4) Sind die Bedingungen für den Zugriff auf die Daten des C-VIS im 
Sinne der Vorgaben des Beschlusses 2008/633/JI erfüllt, so ist der Zugriff 
der zentralen Zugangsstelle zum C-VIS auf die in Art. 5 Abs. 2 des Be-
schlusses 2008/633/JI des Rates genannten Datenkategorien begrenzt. 
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5) Ergibt die Suche einen Treffer, so übermittelt die zentrale Zugangs-
stelle die in Art. 5 Abs. 3 des Beschlusses 2008/633/JI genannten Daten 
der Abteilung Kriminalpolizei auf gesichertem Weg. 

Art. 12 

Informationsaustausch mit den EU-Mitgliedstaaten, für welche die  
VIS-Verordnung nicht in Kraft ist 

1) Die EU-Mitgliedstaaten, für welche die VIS-Verordnung noch nicht 
in Kraft ist, können ihre Gesuche um den Erhalt von Daten des C-VIS 
direkt über Interpol an die zentrale Zugangsstelle richten. 

2) Die zentrale Zugangsstelle ist für die Überprüfung dieser Gesuche 
und deren direkten Beantwortung verantwortlich. 

3) Die Landespolizei erlässt unter Berücksichtigung der Vorgaben des 
Beschlusses 2008/633/JI Dienstanweisungen über das Verfahren. 

4) Die zentrale Zugangsstelle kann im Hinblick auf den Erhalt von 
Informationen im Visumbereich Gesuche an die zuständigen Behörden 
der EU-Mitgliedstaaten richten, für welche die VIS-Verordnung noch 
nicht in Kraft ist. 

VI. Datenbearbeitung und Datensicherheit 

A. Datenbearbeitung 

Art. 13 

Bearbeitungsgrundsatz 

Nur das Ausländer- und Passamt, das an das C-VIS übermittelte Daten 
selbst eingegeben hat, darf diese Daten ändern. 
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Art. 14 

Speicherung der Daten im N-VIS 

1) Die Daten des N-VIS werden höchstens fünf Jahre gespeichert. 

2) Diese Frist beginnt: 
a) im Fall der Ausstellung eines Visums: mit dem Ablauftag seiner Gül-

tigkeit; 
b) im Fall der Verlängerung eines Visums: mit dem Ablauftag seiner 

neuen Gültigkeit; 
c) im Fall des Rückzugs des Gesuchs, der Einstellung oder Nichtfort-

führung der Prüfung eines Gesuchs: mit Erstellung des Gesuchsda-
tensatzes im nationalen Visumsystem; 

d) im Fall der Ablehnung, Annullierung oder der Aufhebung eines Vi-
sums: mit der entsprechenden Entscheidung der Visumbehörde. 

Art. 15 

Löschung der Daten 

1) Erwirbt eine Person das Landesbürgerrecht, so: 
a) löscht das Ausländer- und Passamt die Gesuchsdatensätze der betrof-

fenen Person und die Verknüpfungen mit Datensätzen seines Ehegat-
ten oder seiner Kinder oder der Gruppe, mit der sie gereist ist, unver-
züglich, sofern die Gesuchsdaten vom Ausländer- und Passamt er-
fasst wurden; 

b) teilt das Ausländer- und Passamt dies unverzüglich den Schengen-
Staaten, welche die Visumdaten erfasst haben, mit. 

2) Das Zivilstandsamt muss das Ausländer- und Passamt (Abteilung 
Bewilligungen und Integration) über die Einbürgerungen unterrichten. 

3) Wird die Entscheidung über die Ablehnung eines Visums durch 
die zuständige Beschwerdeinstanz aufgehoben, so werden die Daten über 
die Ablehnung der Visumerteilung durch das Ausländer- und Passamt 
gelöscht. 
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Art. 16 

Datenqualität 

1) Das Ausländer- und Passamt stellt die Richtigkeit der Daten und 
die Rechtmässigkeit der Datenbearbeitung im N-VIS sicher. 

2) Bestehen Anhaltspunkte dafür, dass Daten unrichtig sind oder un-
rechtmässig bearbeitet wurden, so ist dies dem Ausländer- und Passamt 
unverzüglich mitzuteilen. 

3) Das Ausländer- und Passamt unternimmt unverzüglich die erfor-
derlichen Schritte, sobald ihm unrichtige Daten oder eine unrechtmässige 
Datenbearbeitung zur Kenntnis gebracht wurden. 

Art. 17 

Speicherung der Daten des C-VIS 

1) Daten, die aus dem C-VIS bezogen werden, dürfen weder im N-VIS 
noch in einer anderen nationalen Datei gespeichert werden. 

2) Die Daten des C-VIS dürfen nach Art. 30 der VIS-Verordnung im 
N-VIS gespeichert werden, wenn die Speicherung im Einzelfall erforder-
lich ist und solange der betreffende Fall bearbeitet wird. 

3) Daten nach Art. 11 Abs. 5 dürfen in nationalen Informationssys-
temen nur gespeichert werden, wenn und solange dies im Einzelfall unter 
Berücksichtigung der Zwecke des Beschlusses 2008/633/JI erforderlich ist. 

4) Jede Verwendung von Daten, die den Abs. 1 bis 3 widerspricht, ist 
als Missbrauch im Sinn von Art. 86a AuG anzusehen. 

Art. 18 

Bekanntgabe von Daten an Drittstaaten oder internationale 
Organisationen 

1) Die im N-VIS und im C-VIS bearbeiteten Daten dürfen Drittstaaten 
oder internationalen Organisationen nicht bekannt gegeben werden. 

2) Folgende Daten des C-VIS über eine Person dürfen Drittstaaten 
oder internationalen Organisationen im Sinn des Anhangs der VIS-
Verordnung im Einzelfall zum Nachweis der Identität eines Drittstaats-
angehörigen, auch zum Zweck der Rückführung, bekannt gegeben werden, 
wenn die Bedingungen nach Art. 31 der VIS-Verordnung erfüllt sind: 
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a) Nachnamen, Geburtsnamen, Vornamen, Geschlecht, Datum der Ge-
suchsstellung, Geburtsort und -land; 

b) derzeitige Staatsangehörigkeit und Staatsangehörigkeit zum Zeitpunkt 
der Geburt; 

c) Art und Nummer des Reisedokuments, ausstellende Behörde, Aus-
stellungsdatum und Ablauf der Gültigkeit; 

d) Wohnort; 
e) für Minderjährige: Nachname und Vorname des Inhabers der elterli-

chen Sorge oder des Vormunds. 

3) Die Daten des N-VIS können in einem Einzelfall nach Art. 72 
AuG bekannt gegeben werden. 

B. Rechte betroffener Personen 

Art. 19 

Recht auf Auskunft sowie auf Berichtigung und Löschung der Daten 

1) Macht eine Person ihr Recht auf Auskunft oder auf Berichtigung 
und Löschung der Daten des N-VIS oder des C-VIS geltend, so hat sie 
sich über ihre Identität auszuweisen und ein schriftliches Gesuch beim 
Ausländer- und Passamt einzureichen. 

2) Das Ausländer- und Passamt bearbeitet das Gesuch um Auskunft 
entweder selbst, wenn es die Daten im N-VIS erfasst hat, oder im Ein-
vernehmen mit dem Staat, der die Daten an das C-VIS übermittelt hat. 

3) Das Ausländer- und Passamt registriert die Gesuche um Auskunft. 

4) Macht eine Person ihr Recht auf Berichtigung und Löschung von 
Daten des C-VIS geltend, die nicht von Liechtenstein erfasst wurden, so 
muss Liechtenstein mit dem Staat, der die Visumdaten erfasst hat, inner-
halb von vierzehn Tagen Kontakt aufnehmen und ihm das Gesuch über-
mitteln. Das Ausländer- und Passamt unterrichtet die betroffene Person 
über die Übermittlung des Gesuchs. 

5) Das Ausländer- und Passamt bearbeitet Auskunfts-, Berichtigungs- 
und Löschungsgesuche unverzüglich. 
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6) Das Ausländer- und Passamt bestätigt der betroffenen Person un-
verzüglich schriftlich, dass es die Daten berichtigt oder gelöscht hat oder 
dass es nicht bereit ist, die Daten zu berichtigen oder zu löschen; ist das 
Ausländer- und Passamt nicht zur Berichtigung oder Löschung bereit, so 
muss es die entsprechenden Gründe dafür angeben. 

C. Datensicherheit 

Art. 20 

Datensicherheit 

1) Die Datensicherheit richtet sich nach der Datenschutzgesetzgebung. 

2) Das Ausländer- und Passamt legt im Bearbeitungsreglement nach 
Art. 3 Abs. 2 die organisatorischen und technischen Massnahmen gegen 
unbefugtes Bearbeiten der Daten fest und regelt die automatische Proto-
kollierung der Datenbearbeitung und der Dateneinsicht. 

Art. 21 

Statistiken 

1) Das Ausländer- und Passamt erstellt, soweit es zur Erfüllung seiner 
gesetzlichen Aufgaben erforderlich ist, Statistiken auf Grundlage der im 
N-VIS erfassten Daten. 

2) Das Ausländer- und Passamt kann auch Statistiken zum C-VIS 
erstellen. Die Zugriffsberechtigungen zu diesem Zweck werden in einem 
Bearbeitungsreglement nach Art. 3 Abs. 2 geregelt. 

3) Die Statistiken dürfen keine Rückschlüsse auf die betroffenen Per-
sonen zulassen. 

Art. 22 

Aufsicht über die Bearbeitung von Daten 

1) Der Datenschutzstelle obliegt die Aufsicht über die Bearbeitung 
von Personendaten. 
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2) Die Daten der automatisierten Protokollierung sind der Daten-
schutzstelle auf Verlangen herauszugeben, soweit sie für die Ausübung 
ihrer Aufsicht erforderlich sind. 

3) Die Datenschutzstelle arbeitet bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben 
eng mit dem Europäischen Datenschutzbeauftragten zusammen; für 
diesen ist sie nationale Ansprechstelle. 

VII. Schlussbestimmung 

Art. 23 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt mit der vollständigen Inkraftsetzung des Pro-
tokolls vom 28. Februar 2008 zwischen dem Fürstentum Liechtenstein, 
der Europäischen Union, der Europäischen Gemeinschaft und der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft über den Beitritt des Fürstentums 
Liechtenstein zu dem Abkommen zwischen der Europäischen Union, 
der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossen-
schaft über die Assoziierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft bei 
der Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-Besitzstands 
in Kraft. 

Fürstliche Regierung: 
gez. Dr. Klaus Tschütscher 
Fürstlicher Regierungschef 
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Anhang 
(Art. 7) 

Im N-VIS einzugebende Daten 

I. Daten bei der Gesuchstellung 
Antragsnummer 
Statusinformation: Gesuch gestellt 
Zuständige Behörde und Standort 
In Vertretung eines anderen Schengen-Staats 
Nachnamen 
Geburtsnamen 
Vornamen 
Geburtsdatum 
Geburtsort 
Geburtsland 
Geschlecht 
Derzeitige Staatsangehörigkeit und Staatsangehörigkeit zum Zeit-
punkt der Geburt 
Art des Reisedokuments 
Nummer des Reisedokuments 
Ausstellende Behörde 
Ausstellungsdatum und Ablauf der Gültigkeit 
Ort und Datum der Gesuchstellung 
Gastgeber und/oder Garant: Nachnamen, Vornamen, Anschrift; bei 
Unternehmen oder Organisationen: Name und Anschrift des Unter-
nehmens oder der Organisation, Nachname und Vorname der Kon-
taktperson im Unternehmen/in der Organisation 
Zielstaaten im Schengen-Gebiet 
Dauer des geplanten Aufenthalts oder der Durchreise 
Hauptzweck der Reise 
Geplanter Tag der Einreise und der Ausreise aus dem Schengen-
Gebiet 
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Schengen-Staat der ersten Einreise 
Heimatadresse des Gesuchstellers 
Derzeitige Beschäftigung und Arbeitgeber; bei Studenten: Name 
der Bildungseinrichtung 
Für Minderjährige: Nachname und Vorname des Inhabers der elter-
lichen Sorge oder des Vormunds 
Foto des Gesuchstellers 
Fingerabdrücke des Gesuchstellers 

II. Daten bei der Visumerteilung 
Statusinformation: erteilt 
Zuständige Behörde und Standort 
Im Namen eines anderen Schengen-Staats (ja/nein) 
Ort und Datum der Entscheidung 
Visumkategorie 
Nummer der Visumvignette 
Gebiet, in das der Visuminhaber gemäss EG-Visakodex reisen darf 
Gültigkeitsdauer des Visums: Beginn- und Ablaufdaten 
Zahl der erlaubten Einreisen während der Gültigkeitsdauer 
Dauer des durch das Visum erlaubten Aufenthalts 
Visum auf einem separaten Formblatt erteilt (ja/nein) 
Visumvignette handschriftlich ausgefüllt 
Bei Rückzug des Gesuchs oder nicht Weiterverfolgung durch den 
Gesuchsteller vor Entscheidung über Visumerteilung: Einstellung 
des Gesuchsverfahrens und Zeitpunkt der Einstellung 

III. Daten bei Nichtfortführung der Prüfung des Gesuchs 
Statusinformation: nicht fortgeführt 
Ort und Datum der Entscheidung 
Zuständige Behörde und Standort 
Schengen-Staat, der für die Prüfung des Gesuchs zuständig ist 
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IV. Daten bei Ablehnung der Visumerteilung 
Statusinformation: abgelehnt 
Im Namen eines anderen Schengen-Staats 
Ort und Datum der Entscheidung 
Zuständige Behörde und Standort 
Gründe für die Ablehnung 

V. Daten bei Annullierung oder Aufhebung eines Visums 
Statusinformation: annulliert, aufgehoben 
Zuständige Behörde und Standort 
Ort und Datum der Entscheidung 
Gründe für die Annullierung oder die Aufhebung 

VI. Daten bei Verlängerung eines Visums 
Statusinformation: verlängert 
Zuständige Behörde und Standort 
Ort und Datum der Entscheidung 
Nummer der Visumvignette des verlängerten Visums 
Beginn- und Ablaufdaten der Verlängerungsfrist 
Verlängerte erlaubte Aufenthaltsdauer 
Gebiet, in das der Visuminhaber reisen darf, falls das verlängerte Vi-
sum eine andere räumliche Gültigkeit als das ursprüngliche Visum hat 
Kategorie des verlängerten Visums 
Gründe für die Verlängerung 

VII. Daten, die lediglich den liechtensteinischen Behörden von Nutzen 
sind 
Nachnamen der Eltern des Gesuchstellers 
Vornamen der Eltern des Gesuchstellers 


